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zur Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Orchesterkultur und 
Musikbildung Konstanz (OMK) vom 21.01.2022. 

Der Gemeinderat der Stadt Konstanz beschließt aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 3 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes 
(EigBG) am 21.03.2024 folgende Satzung: 

Artikel 1 

1. Die Betriebssatzung wird wie folgt geändert:

Der Absatz 1 des § 2 Gegenstand des Eigenbetriebes wird wie folgt geändert 
(1) Gegenstand des Eigenbetriebes ist der Betrieb des städtischen Orchesters „Bodensee

Philharmonie" sowie der Betrieb der „Musikschule der Stadt Konstanz".

Die Satzung tritt am 01.09.2024 in Kraft. 

Konstanz, den/.S ..... ?.: .. ?-� 

Uli Burchardt 
Oberbürgermeister 

Artikel 2 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt am 23.05.2024 auf der Homepage der Stadt Konstanz.
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